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(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

KOMMISSION

RICHTLINIE DER KOMMISSION
vom 27 . Oktober 1986

zur Änderung der Anhänge der Richtlinie 70/524/EWG des Rates über Zusatz
stoffe in der Tierernährung

(86/525/EWG)

lassen werden . Vor Ablauf des genannten Zeitraums ist
eine Entscheidung über die Zulassung dieses Zusatz
stoffes auf Gemeinschaftsebene zu treffen .

Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Futtermit
telausschusses —

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 70/524/EWG des Rates vom
23 . November 1970 über Zusatzstoffe in der Tierernäh
rung ('), zuletzt geändert durch die Richtlinie
86/403/EWG der Kommission (2), insbesondere auf
Artikel 7,

in Erwägung nachstehender Gründe :

In der Richtlinie 70/524/EWG ist vorgesehen, daß deren
Anhänge ständig der Entwicklung der wissenschaftlichen
und technischen Erkenntnisse angepaßt werden . Eine
Neufassung der Anhänge wurde mit der Richtlinie
85/429/EWG der Kommission vorgenommen (3).
Bestimmte Zusatzstoffe, die bisher auf einzelstaatlicher
Ebene für bestimmte Verwendungszwecke zugelassen
waren , sind weitgehend erprobt. Aufgrund der Untersu
chungsergebnisse und der gewonnenen Erfahrungen
können diese Stoffe für die vorgesehenen Verwendungs
zwecke gemeinschaftsweit zugelassen werden .

Bei der Herstellung von Heimtierfutter sind Säureregula
toren zur Regulierung des pH-Werts erforderlich . Infolge
dessen ist diese Gruppe von Zusatzstoffen in die Anhänge
der Richtlinie aufzunehmen und je nach Bestimmung der
Futtermittel anzugeben, welche Stoffe gemeinschaftsweit
zugelassen sind oder vorläufig noch einer einzelstaat
lichen Zulassung unterliegen .

Zur Kennzeichnung von Getreide für Futterzwecke sollte
für einen begrenzten Zeitraum auf nationaler Ebene die
Verwendung des Farbstoffes „Brilliantblau FCF" zuge

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Artikel 1

Die Anhänge der Richtlinie 70/524/EWG werden
entsprechend dem Anhang zu dieser Richtlinie geändert .

Artikel 2

Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts
und Verwaltungsvorschriften, um den Bestimmungen von
Artikel 1 bis spätestens 30 . November 1987 nachzu
kommen . Sie unterrichten hiervon unverzüglich die
Kommission .

Artikel 3

Diese Richtlinie ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet .

Brüssel , den 27 . Oktober 1986

Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident

(') ABl . Nr. L 270 vom 14. 12. 1970, S. 1 .
(2) ABl . Nr. L 233 vom 20 . 8 . 1986, S. 16 .
(3 ABl . Nr. L 245 vom 12. 9 . 1985, S. 1 .
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